
Informationen des Fachbereiches Gesundheit der Region Hanno-
ver gemäß der niedersächsischen Badegewässerverordnung.

INFOPROFIL
Der Lohnder Kiesteich liegt am Ortsrand von Lohnde im Über-
schwemmungsgebiet der Leine. An dem grundwasserdurchström-
ten Baggersee gibt es einen naturbelassenen Einstieg in den See 
zum Baden. Der Park um den See wird überwiegend zur Erholung 
genutzt. Der Eintritt zum Gelände des Sees ist frei. Es gibt keine 
Parkmöglichkeiten am See. Das Angeln ist dort nicht erlaubt. Der 
ansässige Tauchverein hat die Erlaubnis dort zu tauchen. Es gibt 
keine Badeaufsicht. Baden auf eigene Gefahr!

Der Fachbereich Gesundheit als zuständige Behörde führt regel-
mäßige Untersuchungen des Badegewässers an der Badestelle 
durch. Vor Saisonbeginn wird die erste Badegewässerprobe ge-
nommen. Während der Badesaison vom 15. Mai bis 15. Sep-
tember wird einmal im Monat beprobt. Das Wasser wird auf die 
Indikatorbakterien Escherichia coli und intestinale Enterokokken 
untersucht. Diese Ergebnisse werden unter anderem auf der Sei-
te www.hannover.de und im Badegewässerportal des Nieder-
sächsischen Landesgesundheitsamtes veröffentlicht.
 
Erlangt die Behörde Kenntnis über das Auftreten der Massenver-
mehrung von Blaualgen, erfolgt eine Untersuchung des Wassers 
auf Blaualgen und gegebenenfalls eine offi zielle Warnung vor 
akutem Auftreten von Blaualgen. Werden giftbildende Blaualgen 
in großen Mengen festgestellt, wird ein Badeverbot ausgespro-
chen und vor Ort sowie im Internet veröffentlicht.
 
STECKBRIEF
Gewässerfl äche:  2 ha
maximale Tiefe:  13 m
Länge der Badestelle: 50 m 
Gastronomie: keine
Sanitäre Einrichtungen: keine

LOHNDER KIESTEICH

Ansprechpartner:
Region Hannover
Fachbereich Gesundheit
Weinstrasse 2, 30171 Hannover
Telefon: (0511) 616 - 4 25 84 
Fax: (0511) 616 - 4 85 76
E-mail: hygiene@region-hannover.de
www.hannover.de

Weitere Informationen:
Region Hannover
www.hannover.de/badeseen

Niedersächsisches
Landesgesundheitsamt
www.nlga.niedersachsen.de
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